
Anleitung zur Vorgehensweise mit Formular Gre-3 
(Bescheinigung über mehr als 60 Arbeitstage/Nicht-Rückkehr-Tage)
Die erste zweite und vierte Ausfertigung der Original-Formulare ist
Doppelseitig bedruckt. Falls Sie die Formulare per E-Mail erhalten oder sich von www.Mobile-Steuerberatung.de downlaoden, sollten sie diese wenn möglich doppelseitig drucken, oder doch zumindest sofort nach dem Drucken zusammenheften. 

1.
Allen vier Ausfertigungen des Formulars Gre-3 ist eine vom 
  
Arbeitgeber bestätigte Einzelaufstellung über die Anzahl der 
 
Nichtrückkehrtage beizufügen. Diese Einzelaufstellung 
   kann mit Hilfe der Excel-Tabelle „Automatische Ermittlung 
   Nicht-Rückkehrtage und Steuertage.xls“ komfortabel 
   erstellt werden. Sie können diese Tabelle unter
   www.Mobile-Steuerberatung.de downloaden.
        
2.
Alle vier Ausfertigungen sind vom Arbeitgeber 
   auszufüllen und zu bestätigen.

3.
Alle vier Ausfertigungen werden dann vom Arbeitgeber an die für 
  
den Einbehalt der Abzugsteuer zuständigen Steuerbehörde
 
(Kantonales Steueramt) weitergeleitet. Von dort aus werden die 
 
abgestempelten Bescheinigungen dann wieder zurück an den 
  
Arbeitgeber gesendet.

-> Weitere Vorgehensweise:


Die 3.-Ausfertigung bleibt bei der Steuerbehörde in der Schweiz. 


Die 2.-Ausfertigung bleibt beim Arbeitgeber in der Schweiz.

Die 1.-Ausfertigung geht zusammen mit Ihrer Steuererklärung ans  
       Finanzamt in Deutschland 

Die 4.-Ausfertigung ist für Ihre Akten bestimmt. 




	->  Bei Rückfragen zur Vorgehesnweise oder für einer 

	     Weitergehenden steuerliche Beratung zu den rechtlichen 

	     Grundlagen wenden sie sich  bitte an: 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Mobile STEUERBERATUNG  

-> Wir kommen zu Ihnen !
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Jared Daum
	
	Tel. 0761/800805 
	
	
	 

	Willy-Brandt-Allee 5
	
	Fax 0761/4537146
	
	
	 

	79.111 Freiburg
	
	JaredDaum@Mobile-Steuerberatung.de

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	www.Mobile-Steuerberatung.de



